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„Ariernachweise“ zwischen Genealogie und Ideologie 
– eine Quellengruppe wird hinterfragt
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Arier?

Urvolk der indogermanischen 
Sprachgruppe (18./19. Jh.)

Selbstbezeichnung aryā jedoch nur aus 
dem Iran und Indien 
Im 19. Jahrhundert lösten neue 
Weltanschauungen den Begriff des 
Ariers von der Sprachwissenschaft und 
von völkerkundlichen Vorstellungen 
und erweiterten ihn auf eine biologische 
Abstammungsgemeinschaft. 

Die Germanen sind keine Arier und 
bezeichneten sich auch nicht so.

Aus: Q 211a Flugblatt Nr. 152 (Freie Presse. Wochenblatt 
für geistige und politische Freiheit, Nr. 11 vom 23. Sept. 
1933)



Aus: Q 211a Flugblatt Nr. 152 (Freie Presse. Wochenblatt für geistige und politische Freiheit, 
Nr. 11 vom 23. Sept. 1933)



Arier in der Rassenideologie des 19. und 20. 
Jahrhunderts

Im 19. Jahrhundert Erweiterung des Begriffs auf eine biologische
Abstammungsgemeinschaft: Personen, welche heute in Europa, Iran und Indien 
leben, seien genetische Abkömmlinge des durch die Sprachwissenschaft 
erschlossenen vorgeschichtlichen Volks der Arier
„die Arier“ werden zu einer körperlich und geistig überlegenen und auf Reinheit 
bedachten „Herrenrasse“ mystifiziert

Nationalsozialismus: Urheimat der Arier in Norddeutschland oder Skandinavien, 
„Herrenrasse“, die alle nicht arischen Völker unterwerfen soll; Menschen mit blauen 
Augen und blonden Haaren wurden als bester Typ der „arischen Rasse“ betrachtet 



Aber …

Die Finno-Ugrier (Ungarn, Esten, Finnen) sollten als nordisches Volk als Teil der 
Herrenrasse anerkannt werden, was aufgrund der Nichtzugehörigkeit zu der 
indogermanischen Sprachfamilie nicht begründbar war.
„Arisch“ wurde als amtlicher Rechtsbegriff ab dem Jahr 1935 nicht mehr verwandt! 
An die Stelle des in dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
verwendeten Begriffs des Ariers trat gebrauchte Formulierung „Person deutschen 
oder artverwandten Blutes“.
An die Stelle von „deutsches oder artverwandtes Blut“ sollte nach einem Runderlass 
vom 26. November 1935 der Begriff „deutschblütig“ treten.



Die Umsetzung der Rassenideologie

Aus dem Anspruch, eine „Herrenrasse“ zu sein, leiteten die 
Nationalsozialisten die Mission ab, alle „nichtarischen“ Völker zu 
unterwerfen bzw. auszulöschen; daraus folgte logisch die 

» Feststellung aller „Nichtarier“

Gesetzliche Grundlagen:
– Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
– Nürnberger Gesetze

» 1937 gab es 48 Gesetze bzw. Ausführungsbestimmungen 
von Gesetzen zum Nachweis der Abstammung einer 
Person!



Was ist ein „Ariernachweis“?

Kleiner Abstammungsnachweis: Religionszugehörigkeit der Eltern und Großeltern; notwendig für 
Beamte, Notare, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Verwaltungsrechtsräte, Steuerberater, Ärzte, 
Tierärzte, Zahnärzte, Apotheker, Vorgesetzte in der Wehrmacht, Vorgesetzte im Arbeitsdienst, 
Schüler und Hochschüler, Volkspfleger, Schriftleiter, Angehörige der Reichskulturkammer

Großer Abstammungsnachweis: Zusammenstellung aller Vorfahren bis zum 1. Januar 1800; 
notwendig für Mitglieder der NSDAP und deren Gliederungen, Erbhofbauern, Verleger

SS-Angehörige: Nachweis bis 1750
Notwendige Dokumente: Geburts- und Heiratsurkunden als beglaubigte Originale, 
Sterbeurkunden ggf. auch unbeglaubigt

Ziel: Feststellung der Religionszugehörigkeit

Übertragung in den Ahnenpass möglich (durch beglaubigte Eintragungen Urkundscharakter nach 
NS-Recht, Nummerierung nach Kekulé)

Ggf. Übertragung in andere Dokumente wie z.B. Formulare für die Personalakte (unbeglaubigt)



Die Suche nach Dokumenten



Der Ahnenpass



„Ariernachweis“ in Personalakten





„Ariernachweis“ für die SS (Merkblatt)



Beteiligte Stellen

Standesämter

Kirchengemeinden, Kirchenbuchämter, Kirchenbuchstellen
Kommunale und staatliche Archive
Sippenämter, Reichssippenamt

Reichssicherheitshauptamt der SS (RSHA)
Reichsnährstand
Ggf. Auftragsforscher



Konsequenzen für die Archive

Ca. 60 Mio Menschen benötigten einen Ariernachweis

Die Anfragen an Archive verzigfachten sich 
– Das Staatsarchiv Münster erhielt 1933 1684 Anfragen pro Jahr, 1938 waren es 

4371 (ein Archiv ohne Kirchenbücher und Personenstandsregister!)
– Bis Ende der 1920er Jahre waren ca. 30 % der Benutzer in Münster 

Familienforscher, 1936 waren es 80 %
Erstellung wie Hilfsmitteln wie Karteien, Ortsfamilienbüchern, etc.



Genealogische Recherchen in Kirchenbüchern 1936 – 19 41
- ein nicht ganz einwandfreies Rechenexempel -

Ausgangspunkt: Die Kirchenbuchstelle Alt-Berlin umfasste die Kirchenbücher von 50 
Kirchengemeinden und bearbeitete in den Jahren 1936-1941 ca. 164.000 Anfragen

» Pro Jahr kamen auf jede Kirchengemeinde ca. 660 Anfragen
In Deutschland gab es vor 1945 ca. 20.000 Kirchengemeinden insgesamt

» 20.000 x 660 = 13,2 Mio Anfragen pro Jahr an alle 
Kirchengemeinden zusammen

Faktoren, die einschränkend bedacht werden müssen:
» Nicht alle Kirchengemeinden sind und waren so groß wie Berliner 

Kirchengemeinden
» Vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges gab es deutlich mehr 

Anfragen als während des Krieges



Wie ist die Überlieferungssituation?

„Der Ahnenpass wird nach Einsichtnahme und einem 
entsprechenden Aktenvermerk zurückgegeben.“

– Ahnenpässe, Kirchenbuchauszüge und Auszüge 
aus Standesamtsregistern verblieben bei den 
betroffenen Personen, die sie ggf. nochmals 
benötigten (z.B. beim Wechsel des 
Arbeitgebers)

Fundstücke: Personalakten, in denen sich Formulare 
befinden, in die die Daten aus den Urkunden oder 
Ahnenpässen übertragen wurden (nicht beglaubigt)

Überlieferung des RSHA im Bundesarchiv in Berlin 
(nur Dokumente für Mitglieder der SS, keine 
Vollständigkeit)



Fazit

Die Erstellung von Ariernachweisen entsprach nicht den Zielsetzungen einer 
historisch orientierten Genealogie, sondern denen der NS-Ideologie

Das ideologische Ziel war die Aussortierung aller unerwünschten 
Bevölkerungsgruppen, um deren vollständige Vernichtung zu erreichen
Ariernachweise wurde als Massengeschäft unter hohem Zeitdruck erstellt, daher ist 
ihr heutiger Wert als genealogische Quelle in jedem Fall zu überprüfen

Familienforschung war „Zwangsforschung“!
Ariernachweise sind heutzutage über den Nachweis der eigenen Abstammung 
hinaus auch Quellen zur Geschichte der eigenen Familie in der NS-Zeit!


